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Der Bürgermeister 
Az.: IV/66.1 SV-Nr.: WP 09-14 SV 66/014 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
„Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, in der Baustraße die Geschwindigkeitsbeschränkung 
von 30 km/h zur Schulwegsicherung montags bis freitags von 7.30 Uhr bis  16.30 Uhr  auszudeh-
nen.“ 
 
 
 
 
Horst Thiele 
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Der Bürgermeister 
Az.: IV/66.1 SV-Nr.: WP 09-14 SV 66/014 
 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
 
In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 09.12.2009 hat die SPD-Ratsfraktion den 
als Anlage beigefügten Antrag gestellt. 
 
Der Ganztagsbetrieb der Schulen im Holterhöfchen endet spätestens um 16.00 Uhr. Daher macht 
es Sinn, die Beschränkung der Geschwindigkeit  von 30 km/h in der Baustraße an den Tagen 
Montag bis Freitag  von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr (derzeit 14.30 Uhr) auszudehnen. 
 
Die Kosten für die Änderung nur der „Zusatzzeichen mit der zeitlichen Beschränkung“ auf den 6 
Großschildern, die im Zuge der Baustraße zwischen der Lindenstraße und Breddert angezeigt 
werden, belaufen sich auf ca.  400 €.  Die Mittel stehen bei der „Unterhaltung von Straßen, Wegen 
und Plätzen“ zur Verfügung. 
 
 
 
Horst Thiele 
 


